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BAG: Auskunftsanspruch des Betriebsrats
im Bereich des Entgelts
BAG, Beschluss vom 23.3.2021 – 1 ABR 7/20

ECLI:DE:BAG:2021:230321.B.1ABR7.20.0

Volltext des Beschlusses: BB-ONLINE BBL2022-576-1

unter www.betriebs-berater.de

LEITSATZ

Der in einem Gemeinschaftsbetrieb mehrerer Unternehmen errichtete

Betriebsrat kann eine Auskunft über vertragsbezogene Daten der Ar-

beitnehmer nur vom jeweiligen Vertragsarbeitgeber verlangen.

BetrVG § 80 Abs. 1, Abs. 2 S. 1, 2; EntgTranspG G §§ 10, 12, 13 Abs. 2, 3, 14

Abs. 1 S. 1

BB-Kommentar

Keine Pflicht zur Herausgabe von auswertbaren Dateien
mit Entgeltlisten nach dem EntgTranspG – aber Pflicht
zum Erstellen solcher Dateien?

PROBLEM

Seit Anfang 2018 können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Betrie-

benmit in der Regelmehr als 200 Beschäftigtenvon ihremArbeitgeber gem.

§§ 10 ff. EntgTranspG Auskunft über das Entgelt von Vergleichstätigkeiten

verlangen. Auskunftsschuldner ist der Arbeitgeber, wobei § 14 Abs. 1 S. 1

EntgTranspG bestimmt, dass sich Beschäftigte tarifgebundener und tarifan-

wendender Arbeitgeber mit ihrem Auskunftsverlangen an den Betriebsrat

zuwendenhaben.Damitdieserdie angefragteAuskunfterteilen kann, regelt

§ 13 EntgTranspG weitere Rechte des Betriebsrats, vor allem in § 13 Abs. 3

EntgTranspG das Recht des Betriebsausschusses auf Einblick in die Listen

über Bruttolöhne und -gehälter. § 14 Abs. 2 EntgTranspG überlässt es dann

allerdings wieder dem Arbeitgeber, die Auskunftsverpflichtung vom Be-

triebsrat generell oder in Einzelfällen zu übernehmen. Sofern dies geschieht,

entfallen auch die Rechte des Betriebsrats nach § 13 EntgTranspG (vgl. BAG,

28.7.2020 – 1 ABR 6/19, Rn. 33; BAG, 29.9.2020 – 1 ABR 32/19, BB 2021, 825,

Rn. 18). Belässt der Arbeitgeber es aber beimgesetzlichenGrundfall der Aus-

kunftsverpflichtung des Betriebsrats, hat der Betriebsausschuss nach § 27

BetrVG oder ein nach § 28Abs. 1 S. 3 BetrVG beauftragter Betriebsausschuss

die Entgeltlisten „einzusehen und auszuwerten“ (§ 13 Abs. 2 S. 1 Entg-

TranspG), der Arbeitgeber hat demAusschuss entsprechend Einblick in diese

Listen zugewährenunddiese aufzuschlüsseln (§ 13Abs. 3 S. 1 EntgTranspG)

und sie so aufzubereiten, dass der Betriebsausschuss dieAuskunft ordnungs-

gemäßerfüllen kann (§ 13Abs. 3 S. 3 EntgTranspG).

Zwei Fragen werden in diesem Zusammenhang zunehmend diskutiert:

Zum einen, ob der Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet ist, Entgeltlisten –

in welcher Form auch immer – an den Betriebsausschuss für einen nicht nur

vorübergehenden Verbleib zu übergeben, und zum anderen, ob dem Be-

triebsausschuss die Entgeltlisten in einer bestimmten Form, insbesondere

in Form einer auswertbaren Datei, zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stel-

len sind. Während erstere Frage vom BAG bereits im letzten Jahr – vernei-

nend – beantwortet wurde (vgl. BAG, 29.9.2020 – 1 ABR 32/19, BB 2021,

825, Rn. 20), ist letztere Frage bislang nicht höchstrichterlich entschieden.

ZUSAMMENFASSUNG

In dem zu entscheidenden Sachverhalt verlangte ein Betriebsrat die He-

rausgabe von Bruttolohnlisten in Form einer Datei in einem auswertbaren

Tabellenformat. Er argumentierte, dass die Pflicht des Ausschusses nach

§ 13 Abs. 2 S. S. 1 EntgTranspG auch eine Auswertung der Daten vorsehe,

was eine tatsächliche Überlassung in Datenformat zwingend voraussetze.

Die Vorinstanzen lehnten dieses Begehr ab.

Auch das BAG verneinte einen Anspruch des Betriebsausschusses auf He-

rausgabe der Entgeltlisten in Form einer Datei. Zunächst verneinte das

BAG einen grundsätzlichen Anspruch des Betriebsausschusses auf Heraus-

gabe der Entgeltlisten für einen nicht nur vorübergehenden Verbleib. Ein

entsprechender Anspruch sei nicht vom Entgelttransparenzgesetz ge-

deckt. Weder die Einsichts- und Auswertungsberechtigung des § 13

Abs. 2 S. 1 EntgTranspG, noch das Einblicksrecht des § 13 Abs. 3 S. 1

EntgTranspG verlange eine Zuleitung von Dateien für eine nicht nur vo-

rübergehende Überlassung. Dies folge in dem zu entscheidenden Fall zu-

dem schon aus der Tatsache, dass die Ansprüche aus § 13 EntgTranspG

zwingend das Vorliegen eines oder mehrerer konkreter Auskunftsverlan-

gen von Beschäftigten voraussetze; auf das Vorliegen solcher habe sich

der Betriebsrat aber nicht berufen. Schon aus diesem Grund müsse der

geltend gemachte Anspruch scheitern.

Zur weiteren Frage, ob aus den kollektiv-entgelttransparenzrechtlichen

Ansprüchen folge, dass im Rahmen des Einblicksrechts des Betriebsaus-

schusses eine Datei in einem auswertbaren Tabellenformat verlangt wer-

den kann, führt das BAG aus: „[…] in Betracht [Anm.: für die Begründung

einer solchen Pflicht] käme vor allem die entgeltlistenbezogene Aufberei-

tungsverpflichtung des Arbeitgebers nach § 13 III 3 EntgTranspG.“ Es

zieht damit ausdrücklich in Betracht, dass sich die Pflicht des Arbeitge-

bers nach § 13 Abs. 3 EntgTranspG auch auf die Erstellung einer auswert-

baren Datei erstrecken kann. Damit würde das BAG über seine bisherige

Auffassung (vgl. BAG, 7.5.2019 – 1 ABR 53/17, BB 2019, 3003, Rn. 25),

dass der Arbeitgeber dem Betriebsausschuss Einblick nicht nur in die vor-

handenen Listen über die Bruttolöhne und -gehälter zu gewähren hat,

sondern in Listen, die entsprechend aufzubereiten und damit erst herzu-

stellen sind, noch hinausgehen.

PRAXISFOLGEN

Die Entscheidung des BAG deutet an, in welche Richtung es gehenwird: Der

Anspruch des Betriebsausschusses aus § 13 Abs. 3 EntgTranspG geht weiter

als der Anspruch auf Einsichtnahme nach § 80 Abs. 2 BetrVG, und kann auch

ein Recht auf Einsichtnahme in eine auswertbareDatei umfassen. § 13Abs. 2

S. 1 EntgTranspG sieht eine Pflicht des Betriebsausschusses vor, die Listen

einzusehen und auszuwerten. Auswerten bedeutet in diesem Fall, mithilfe

der Listen ein konkretes Auskunftsbegehren von Beschäftigten vorzuberei-

ten. In dem zu entscheidenden Fall, in dem es sich um einen Betrieb mit

4500 Beschäftigtenhandelte,wirddeutlich,dassdieVorlageeinesPapiersta-

pels–aufbereitetodernicht–demSchutzzweckdesGesetzeskaumgenügen

kann.Arbeitgeber solltensichnachdieserEntscheidungdaherdaraufeinstel-

len, dass die ForderungnachEinsichtnahme in eine auswertbareTabelle zum

Standardwerdenwird. Dabei ist es für den Arbeitgeber ein Leichtes, sich die-

ser Diskussion zu entziehen: Ermuss die Erfüllung der Auskunftserteilung le-

diglich nach § 14 Abs. 2 S. 1 EntgTranspG an sich ziehen. Ist der Betriebsrat

nichtmehr auskunftsverpflichtet, greifen seine Rechte aus § 13 EntgTranspG

nichtmehr. In diesem Fall kann sich der Betriebsrat nichtmehr auf § 13 Entg-

TranspG berufen, sondern muss sich auf seine Einsichtsrechte nach § 80

Abs. 2 BetrVG beschränken, wonach der Arbeitgeber lediglich die Einsicht in

bestehendeListengewähren, aberkeineneuenanfertigenmuss.

Markulf Behrendt, RA, ist Partner bei Allen & Overy LLP in

Hamburg und Leiter der deutschen und der globalen Ar-

beitsrechtspraxis. Er ist zudem langjähriger Dozent der

Hochschule Wismar.
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